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Die Finanzlage des Bundes hat
sich in den letzten Jahren massiv
verschlechtert; das Wort von der
leeren Bundeskasse ist bald schon
zum Sprichwort geworden. Der
Bundesrat hat nach der zweimali-
gen Ablehnung von Finanzpaketen
durch Volk und Stande nach neuen
Massnahmen Ausschau halten
mussen. Im Legislaturfinanzplan
fr die Jahre 1981 bis 1983 legt die
Landesregierung ihr Konzept dar,
wie innert der nachsten drei Jahre
eine wesentliche Reduktion der Fi-
nanzhaushaltdefizite erzielt wer-
den soll. Bestandteil dieses Sanie-
rungskonzeptes ist das sogenann-
te «Sparpaket 80», das wiederum
auch den Bereich des Gewésser-
schutzes betrifft. : !

Wéhrend sich der Bundeshaushalt
in den ersten 15 Jahren nach
Kriegsende verhéltnismassig ruhig
entwickelte, setzte nach 1961 eine
ausgesprochene Expansionspha-
se ein: von 1960 bis 1970 nahmen
die Einnahmen des Bundes um
140 %, die Ausgaben dagegen um
rund 200 % zu. Die Hauptursache
flr die rasante Aufwéartsentwick-
lung der Bundesausgaben: ist in
der enormen Zunahme der Trans-
ferzahlungen (Beitrage an Kantone
und Gemeinden) zu sehen. 1960
machten . die Transferzahlungen
noch 500 Mio. Franken aus, 1978
lagen sie bei 4,4 Mrd. Franken.
1970 schloss die Rechnung der
Staatskasse letztmals mit schwar-
zen Zahlen ab, seither hat sich
Jahr flr Jahr ein Defizit an das
andere gereiht. Von 1971 bis 1978
sind Defizite in der Hohe von ins-

gesamt 7,4 Mrd. Franken aufgelau-

fen. Im letzten Jahr, also 1979,
musste ein weiterer Fehlbetrag
von 1,7 Mrd. Franken hingenom-
men werden. Die Bundesschulden
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haben sich in den letzten finf Jah-
ren verdoppelt. Ende dieses Jah-
res wird die Eidgenossenschaft
rund 20 Mrd. Franken verzinsen
missen, was rund eine Milliarde
Franken beanspruchen wird. Mit
einem zweimaligen Anlauf tber die
Einfihrung der Mehrwertsteuer
und anderer Massnahmen wollte
der Bundesrat, das Steuer in der
Finanzpolitik herumreissen. Volk
und Sténde verweigerten aber die
Mehreinnahmen. Die Politiker in-
terpretierten  das  zweimalige
Volksnein in der Folge als eindeuti-
gen Sparauftrag. Auch der Bun-

desrat hat diesen Wink mit dem

Zaunpfahl gleich gedeutet und den
eidgendssischen Réten ein soge-
nanntes Sparpaket unterbreitet.
Dieses Sparpaket ist im Zusam-

menhang mit anderen fiskalischen -

Massnahmen zu sehen, so ist eine
erweiterte Umsatzbesteuerung auf
Tabakwaren und Energietragern
geplant, dann hofft der Bund, dass

die Neuverteilung der Aufgaben

zwischen ihm und den Kantonen
eine finanzielle Entlastung bringen
wird. Ende 1982 lauft Uberdies die
geltende Finanzordnung aus, de-
ren Verlangerung mit Mehreinnah-
men gekoppelt werden soll, und
schliesslich erwartet die Landesre-
gierung auch von der vorgesehe-
nen Einfihrung einer Schwerver-
kehrssteuer neue Einnahmen. Das
Sparpaket, das Massnahmen vor-
sieht, die Verfassungs- wie Geset-
zesdnderungen nach sich ziehen,
soll die Bundeskasse in den kom-
menden drei Jahren um 650, 780
bzw. 430 Mio. Franken entlasten.

Erstreckung der Fristen im
Gewasserschutz

Die Notwendigkeit des Sparpake-
tes ist angesichts der schlechten

Finanzlage des Bundes, die ohné
dussere Not nicht noch weiter ve’
schlimmert werden sollte, in fést
allen politischen Lagern unbestrit
ten. Der Stinderat ist als ersté
Kammer. den Antragen des Bum
desrates (iber weite Strecken g€’
folgt, so wurde auch die Gesetzes
anderung, die den Gewasse’
schutz betrifft, genehmigt. D3
Bundesgesetz (ber den Schuf?
der Gewasser gegen Verunrein”
gung (Gewésserschutzgeseﬂ)
verlangt in Artikel16, dass alle ve”
unreinigenden  Einleitungen U
Versickerungen in Gewasser I
nert zehn Jahren riach dem Inkraft
treten, das heisst bis zum 1.JU
1982, anzupassen oder aufzuh€’
ben sind. Fiir Einleitungen ur
Versickerungen von untergeo’®
neter Bedeutung kénnen die FI”
sten verlangert werden. Die SU”
ventionierung  der Gewassel’
schutzmassnahmen mit namhafte"
Bundesbeitragen veranlasste die
Kantone ~und Gemeinden 2
Recht, die AbwassersanierU”r
zielstrebig  voranzutreiben. pe

- Bund richtete in den letzten Jahre"

Beitrige an diese Bestrebungen!
der Hohe von jahrlich 220 M
Franken aus. Wie der Bundesrat'
seiner Botschaft zum Sparp@ i
darlegt, kann trotz der en‘reulichee
Entwicklung die Frist, bis 1982 &/
verunreinigenden Einleitungen z
sanieren, unter dem Druck ©
knappen Bundeskasse nicht elﬂt
gehalten werden. Der Bundes’
will die vorgesehene Sanierund

frist von-zehn auf funfzehn Ja"”
erhdhen, so dass neu alle verY

reinigenden Einleitungen bis Z"s—
1.Juli 1987 beseitigt werden m“]a,
sen. Diese Fristerstreckung eﬂth_
stet die Bundeskasse in den né 5
sten Jahren wie folgt: 1981 um
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1982 ym 25 und 1983 um 35,5
0. Franken. Diese Massnahme
St im Rahmen des Sparpaketes
Cineswegs die eintraglichste. Mit
Siner Aufhebung der Kantonsan-
teile an der Stempelsteuer und
dem Abbau der Kantonsanteile am
Cinertrag der Alkoholverwaltung
Srfdhrt die Bundeskasse jahrliche
“Uinderungen» in der Grésse von
1 135 Mio. Franken. Obschon die
INsparungen beim Gewdasser-
SChutz weniger «einschenken»,
dlt der Bundesrat, der im Kampf
Y8gen die Defizite Uber jede mégli-
the Einsparung froh ist, diese
assnahme als unumgénglich und
Vertretbar: Aus der Sicht des Ge-
Wésserschutzes sei die Erstrek-
Ung mit keinen schwerwiegenden
achteilen verbunden, sofern die
Wichtigsten noch bestehenden
Cunreinigungsquellen «in erster
Noritat» saniert werden, stellt die
andesregierung fest.

HeVision des

CWisserschutzgesetzes
clt einer Revision des Gewasser-
hutzgesetzes sollen zwei weite-
Anliegen in die Tat umgesetzt
.:r;den. die seit einiger Zeit disku-
fun und von denen auch Eﬂinspa—
ingen _erwartet werden konnen:
o fSe|;s sol! in abgelegenen (%e-
Erse” ein «dlfferenzierter Gewals-
sol ghptz>> ermoglichtt gnderse_lts
it €l den Bundesbe“nragen eine
€nde Skala eingefiihrt werden.
cCh denin Art. 17 des Gewdasser-
Utzgesetzes enthaltenen
Undséitzen kommt der zentralen
ge""daSSerreinigung eine hervorra-
€ Bedeutung zu. Der Bundes-
tio Meint nun, dass diese Konzep-
der zentralen Reinigung so
4 nge fichtig war, als in den gros-
allungsgebieten Klaranlagen

weitgehend fehlten. Da nun aber
die Abwasserreinigung heute auch
in den Randgebieten durchgeflhrt
wird, sollen flr abgelegene Gebie-
te vermehrt andere und kosten-
glnstigere Moglichkeiten der Ab-
wasserreinigung ausgeschopft
werden. Durch eine Anderung des
Art. 17 soll die Grundlage flr einfa-
chere Massnahmen in diesen Ge-
bieten geschaffen werden, was bei
konsequenter Anwendung Einspa-
rungen von einigen Millionen Fran-
ken jahrlich moglich machen wird.
Diese Einsparungen werden aber
frihestens ab 1983 wirksam.

Gleitende Skala

Nach dem geltenden Recht wer-
den die Bundesbeitrage an die Ge-
wasserschutzmassnahmen sowohl
nach der Finanzkraft der Kantone
als auch nach den Werhsteuer-
kopfquoten der Gemeinden abge-
stuft. Die Beitrage an Abwasseran-
lagen betragen mindestens 15 %,
wobei der Maximalbeitrag in fi-
nanzstarken Kantonen 30 %, in
mittelstarken 40 und in finanz-
schwachen 50 % erreicht. Durch
eine Anderung von Art. 33 Abs. 3
des Gewasserschutzgesetzes sol-
len in Zukunft die Bundesbeitrage
allein nach der Finanzkraft der
Kantone abgestuft werden, wobei
fir die mittelstarken Kantone die
Abstufung nach einer gleitenden
Skala erfolgt. Die Hochstsatze
werden flr Abwasserreinigungs-
anlagen und Kehrichtverbren-
nungsanlagen neu auf 45 und
35 % (heute 50 und 40 %) festge-
legt. Die nahere Ausgestaltung
dieses neuen Systems soll in der
allgemeinen Gewasserschutzver-
ordnung erfolgen. Die Reduktion
der Hochstsatze hat flr die Kanto-
ne insgesamt keine finanziellen
Einbussen zur Folge: wahrend die
finanzschwachen Kantone etwas
hohere Beitrage zugesprochen er-
halten, ergeben sich bei den fi-
nanzstarken gewisse Reduktionen.

80 % konnen angeschlossen
werden

Bei der Behandlung des Sparpake-
tes im Standerat wurde von ver-
schiedener Seite darauf hingewie-
sen, dass die Bemihungen im
Sektor Gewasserschutz trotz der
Fristerstreckung auch kinftig von
grosser Bedeutung sein werden.
Die Fristerstreckung wurde aber
allgemein als verantwortbar einge-
stuft, um so mehr, als in den letz-
ten Jahren bereits ein guter Stan-
dard, der sich auch im internationa-
len Vergleich sehen lasst, erreicht
worden ist. Ende 1978 waren ins-
gesamt 763 Abwasserreinigungs-
anlagen in Betrieb, an die 1628
Gemeinden angeschlossen waren.
Ende des letzten Jahres konnten
rund 80 % der Bevdlkerung an ei-
ne Anlage angeschlossen werden.
Das Eidgendssische Amt flr Um-

weltschutz hat denn auch festge-
stellt, dass mit dem Jahre 1980 der
Hbéhepunkt des baulichen Gewas-
serschutzes in unserem Land
Uberschritten wird. Abschliessend
kann bemerkt werden, dass der
Gewasserschutz, auch wenn er
nun durch das Sparpaket unter die
Sparfuchtel gerat, nicht ungebiihr-

lich Haare lassen muss. Die Sanie-
rung der Bundesfinanzen ist je-
doch um so dringender, als nicht
zuletzt auch beim Gewasserschutz
trotz der Baufortschritte in den
kommenden Jahren Aufgaben ge-
|6st werden missen, sei es im
Bereich Betrieb, Unterhalt oder
Kontrolle.

Aufgaben:

amtes

Baugebieten

Anforderungen:

schick

Wir bieten:

Planungsdirektion der Stadt Bern

Stellenausschreibung

Der bisherige Amtsinhaber ist zum Stadtbaumeister
beférdert worden. Die Planungsdirektion sucht deshalb
einen gut ausgewiesenen Planer/Planerin als

Bauplaner

- Leitung der Unterabteilung Bauplanung innerhalb
des Stadtplanungsamtes
— Mitarbeit in der Geschéftsleitung des Stadtplanungs-

— Bearbeitung von stadtebaulichen Problemstellungen
in den bestehenden Quartieren und in zuk(inftigen

— Uberprufen von Bauabsichten und Ubereinstimmen
mit den Zielen der Stadtentwicklung

— Kontakte zu stadtischen, kantonalen und eidgendssi-
schen Verwaltungsstellen

— Starke Personlichkeit mit einer den Aufgaben ent-
sprechenden Ausbildung und Praxis

Eignung und Beféhigung zur Personalfiihrung
Befahigung zu administrativer Tétigkeit

Sinn fir Zusammenarbeit und Verhandlungsge-

Vielseitige, selbstandige Tatigkeit

— Anstellung und Besoldung im Rahmen der stadti-
schen Personal- und Besoldungsordnung

— Stellenantritt nach Vereinbarung

Auskunft Uber die Aufgaben des Bauplaners gibt der
bisherige Amtsinhaber Ueli Laedrach, Telefon 64 68 66
oder der Stadtplaner Daniel Reist, Telefon 64 68 50.

Bewerbungen mit den lblichen Unterlagen sind bis
zum 31. Mai 1980 zu richten an Herrn Planungsdirek-
tor H. Hubacher, Postfach 2731, 3001 Bern.

33




	Gewässerschutz gerät under die Sparfuchtel

